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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §4 Abs1;

EStG 1972 §4 Abs4;

Rechtssatz

Bei der Bildung einer Rückstellung handelt es sich um ein Gewinnkorrektivum, das steuerlich nur in der Höhe

anzuerkennen ist, in der der Erfolg des betre8enden Wirtschaftsjahres voraussichtlich mit künftigen Ausgaben belastet

wird. Voraussetzung für die Bildung einer steuerlich anzuerkennenden Rückstellung in der Bilanz ist stets, dass ein

wirtschaftlich die Vergangenheit betre8ender Aufwand bestimmter Art ernsthaft droht, also mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit voraussehbar ist, oder dass der Aufwand schon sicher und nur der Höhe nach unbestimmt ist

(Hinweis E 16. Dezember 1997, 93/14/0177; E 15. Juli 1998, 97/13/0190).
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